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Zur eidgenodssischen Volksabstimmung vom 16.Marz 86

Was bringt ein UNO - Beitritt?

Die Kontroverse iiber den UNO-Beitritt der Schweiz
ist bereits heftig im Gange. - Dr. Hugo A.Biitler,
Chefredaktor der "Neuen Ziircher Zeitung", setzt
einige Schwerpunkte. - Im weiteren nehmen Promi-
nente fir und gegen den Beitritt Stellung.

Was steht bei der Frage eines Beitritts der Schweiz
zur UNO auf dem Spiel und worum geht es dabei
nicht? Erstens ist, um hier mit negativen Aussagen
zu beginnen, die Mitgliedschaft der Schweiz in der
UNO sicher keine Frage des existentiellen Ueberle-
bens unseres Landes. Zweitens steht bei der eidge-
nossischen Abstimmung vom kommenden Marz keines-
falls die schweizerische Neutralitat auf dem Spiel.
Weder der Bundesrat noch das Schweizervolk ist be-
reit oder geneigt, die wichtigste und erprobte Ver-
haltensrichtlinie bei der Behauptung von Unabhangig-
keit und Souveranitat unseres Landes, die Maxime
der Neutralitat, preiszugeben. Drittens geht es bei
einem allfidlligen UNO-Beitritt nicht um eine grund-
satzliche Aenderung der schweizerischen Aussenpoli-
tik, die - abgesehen von der Neutralitat - durch
universelle Beziehungen, Bereitschaft zur Leistung
Guter Dienste und Solidaritat gegeniber der Staaten-
gemeinschaft gepragt ist. Sein oder Nichtsein der
Schweiz hangen nicht von unserer Vollmitgliedschaft
in der UNO ab. Wer das Gegenteil behauptet, iiber-
schatzt die Rolle und den Stellenwert der UNO. Und
er unterschatzt gleichzeitig den Selbstbehauptungs-
willen und die Lebenskraft der Schweizerischen Eid-
genossenschaft bei weitem. Kein Staat, der zum
Kreis der UNO-Mitglieder gehort - auch kein neu-
traler Staat wie Oesterreich oder Schweden-, hat
deswegen seine Souveranitat oder seine aussenpo-
litische Handlungsfreiheit aufgegeben. Umgekehrt
kann ein Staat wie die Schweiz seine Existenz wohl
auch weiterhin behaupten, ohne Vollmitglied der

UNO zu sein. Es geht am 16. Marz 1986 an den Urnen
so oder so nicht um einen Ueberlebensentscheid.

Wir haben uns also bei dem Gang zur Urne nicht von
unbegriindeter Angst um unsere Lebensmoglichkeiten
oder um die politische Identitat als Willensnation



eidgendssischer Pragung leiten zu lassen. Es geht
mehr um eine Frage aussenpolitischer Klugheit und
um die Wahrnehmung eigener Chancen in einer Welt
von Staaten, die inzwischen fast aus lauter UNO-
Mitgliedern besteht. Die Schweiz wirkt schon lange
in den meisten Sonderorganisationen der UNO aktiv

Contra:

Alt Nationalrat Dr.Otto Fischer,
FDP, alt Direktor des Schweizeri-
schen Gewerbeverbandes, Bern

Die UNO ist eine Plattform der internationalen De-
magogie gegen den Westen und ein Zentrum der so-
wjetischen Spionage. Eine Mitgliedschaft ist mit
unserer Neutralitdt unvereinbar. Sie wlirde unsere
Unabhangigkeit und unseren Foderalismus gefahrden.

mit und zahlt dort ihre Beitrage wie andere Mit-
glieder. Wenn Bundesrat und Parlament nun auch den
Beitritt zur Generalversammlung und anderen poli-
tischen Kernorganen der Vereinten Nationen vor-
schlagen, so ziehen sie bloss die Konsequenz aus
der bisherigen Haltung und den dabei gemachten Er-
fahrungen. Die bisherige Haltung konnte man als
Mitmachen ohne Rechte einer Vollmitgliedschaft um-
schreiben. Und die Erfahrungen zeigen, dass das
weitere Abseitsstehen von den Hauptorganen Nach-
teile hat, die nachgerade deutlich grodsser sind
als die Vorteile des Fernbleibens. Es bewahrheitet
sich das Sprichwort, wonach Abwesende ins Unrecht
versetzt werden.

Neutralitat und UNO-Charta

Wenn der Stimmbiirger diese Vor- und Nachteile ei-
nes Beitritts ndher abwdgt, stellt er zunachst

mit Recht die Frage, ob die Schweiz ihre Neutrali-
tdt und die dazugehorige Politik auch als UNO-Mit-
glied ohne Abstriche weiterfilhren konne. Befiirwor-
ter und Gegner des Beitritts sind sich ausnahmslos
darin einig, dass ein Beitritt ilberhaupt nur unter
Beibehaltung der dauernden und bewaffneten Neutra-



litat in Frage kommt. Die Auseinandersetzung zwi-
schen ihnen dreht sich nicht um diese Grundiiberzeu-
gung, sondern um die Frage, ob sich die Verpflich-
tungen der UNO-Charta mit der seit langem geiibten
Neutralitat schweizerischer Art theoretisch und
praktisch vertragen. Was lasst sich dazu sagen?

Erstens bleibt die Scheiz auch als Vollmitglied
souveran; die UNO ist keine Weltregierung, sondern
ein Ort der Begegnung und des Dialogs, wo Konflikte
sich spiegeln. Ob und wie sie gelost werden, bleibt
aber immer in der Hand der souveranen Einzelstaaten.
Zweitens lasst die UNO-Charta die Anbringung eines
formellen Neutralitatsvorbehaltes nicht zu. Drittens
ist es fiir die Schweiz in keiner Weise erstrebens-
wert, eine ausdriickliche Anerkennung der Neutrali-
tat durch die UNO-Organe zu bekommen, wie das ein
Teil der Beitrittsgegner verlangt. Es ware namlich
abwegig, der Staatenorganisation durch Forderung
nach offizeller Anerkennung der Neutralitat ein

Contra:

Alt Standerat Louis Guisan,
lib., alt Prasident der Aus-
landschweizerkommission, Lau-
sanne

Recht zur Auslegung derselben in die Hand zu spie-
len. Deshalb ist eine einseitige Neutralitatser-
klarung durch die Landesregierung im Moment des
Beitritts der politisch richtige Weg.

Konflikte konnten sich theoretisch fir den Neutra-
len ergeben, wenn die in der UNO-Charta vorgesehenen
kollektiven Zwangsmassnahmen gegen einen Staat zur
Anwendung kamen, dem eine Verletzung der Friedens-
pflicht vorgeworfen wird. In der Praxis haben sich
Zwangsmassnahmen, besonders solche militarischer
Art, weitgehend als unrealistisch und undurchfiihrbar
erwiesen. Doch konnten wir als Neutraler, sollten
sie dennoch einmal beschlossen werden, nicht zur
Mitwirkung gezwungen werden. Denn die Beteiligung



eines Staates an militarischen Kollektivmassnahmen
setzt ein Sonderabkommen (gemdss Art. 43 der Char-
ta) mit dem Sicherheitsrat voraus. Ein solches Ab-
kommen unterliegt der Ratifikation gemass nationa-
lem Verfassungsrecht des Unterzeichners. Die
Schweiz erhielte also freie Hand. Genau so ware
sie als UNO-Mitglied frei, "Blauhelme" zu stellen
oder nicht. Vor etwas heikleren Fragen steht die
Schweiz bei Zwangsmassnahmen nichtmilitarischer
Art, weil der Sicherheitsrat sie mit unmittelbarer
Wirkung fir die Mitgliedstaaten, also ohne vorhe-
rige Sonderabkommen, anordnen kann. Insbesondere
wenn sich Sanktionen gegen einen Staat richten,
der sich im Krieg befindet, ist ein Mitmachen mit
dem Neutralitatsrecht nicht vereinbar. Einen sol-
chen Fall hat es in der vierzigjahrigen Geschichte
der UNO bisher nicht gegeben - weder bei den Sank-
tionen gegen Rhodesien (1966) noch beim Waffen-
embargo gegen Siidafrika (1977), hatte man es mit
kriegfihrenden Staaten zu tun.

Dennoch stellt sich die Frage, wie der Bundesrat,
der fir die Fihrung der Aussenpolitik verantwort-
lich ist, sich in solchen Fallen verhalten wirde.
Die angemessene Antwort hat er praktisch bereits
mit seiner Politik gegeniiber Rhodesien wahrend der
Sanktionszeit vorgezeichnet. Im Interesse der
Glaubwlirdigkeit unserer Neutralitat vermied es der
Bundesrat damals, in dem Konflikt Partei fiir die
eine oder die andere Seite zu ergreifen. Er be-
schrankte den Handel mit Rhodesien auf das Volumen
des Vorjahres - auf den "Courant normal". Er be-
nachteiligte so weder Rhodesien, noch liess er es
zu, dass unser Land fir Geschafte zur Umgehung der
Sanktionen missbraucht werden konnte.

Mit anderen Worten: Die Schweiz sahe sich als Mit-
glied der UNO vor die gleichen oder doch vor ahn-
liche neutralitatspolitische Probleme gestellt wie
schon bisher als Nichtmitglied. Dies gilt auch fur
das Abstimmungsverhalten in den Hauptorganen der
UNO. Die Schweiz hat schon heute in den Sonderor-
ganisationen der Weltorganisation (z.B.Unesco), in
der Konferenz filir Sicherheit und Zusammenarbeit in
Europa (KSZE) oder bei Sanktionen der Europaischen
Gemeinschaft aus eigener Souveranitdt einen neutra-
litatspolitisch verantwortbaren Mittelkurs zu wah-
len. Dies bliebe Pflicht und Aufgabe unserer Behor-
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den, auch wenn wir der UNO voll beitreten.
Warum beitreten?

Warum aber empfiehlt sich ein Beitritt? Kurz gesagt,
weil die Schweiz als neutrales Land mit weltweiten
wirtschaftlichen Verflechtungen und mit universel-
len politischen Beziehungen ihren Standpunkt, ihre
politischen Anliegen, ihre okonomischen Interessen
tiberall aktiv wahrnehmen und auch in das Gesprachs-
forum UNO einbringen soll. Seit die UNO den Charak-
ter einer Koalition der Sieger im letzten Weltkrieg
abgelegt hat und zu einer universellen Versammlung

Pro:
Nationalrat Flavio Cotti, CVP,
Rechtsanwalt und Notar,Locarno

Wir konnen unsere Politik der bewaffneten Neutali-
tat glaubwilirdiger und verstandlicher zur Geltung
bringen. Auch strategisch wirtschaftliche Griinde
sprechen dafiir; es wird fir uns leichter sein,
unsere weltweiten Beziehungen zu pflegen und zu
wahren.

der Staaten geworden ist, hat die einstige Mittler-
stellung der Schweiz ausserhalb der UNO ihren Sinn
weitgehend eingebilisst. Wir haben unsere politischen
Ansichten und unsere Dienste dort darzustellen und
einzubringen, wo die Meinungsbildung stattfindet,
wo Rahmenbedingungen filir die Beziehungen zwischen
den Staaten festgelegt, wo die Weiterbildung des
internationalen Rechts heute de facto bestimmt wer-
den.

Der UNO beitreten heisst also nicht, vom Sonderfall
Schweiz Abschied zu nehmen. Es geht nicht darum,
unsere Identitadat und unseren Eigenwillen aufzuge-
ben. Der Sinn des Beitritts liegt vielmehr darin,
den Sonderfall Schweiz" auf der Weltbihne aktiv zu
behaupten, sein Lebensrecht auch unter gewandelten
Verhaltnissen wahrzunehmen - im wohlverstandenen
eigenen Interesse und als verlasslicher Partner

in der Volkergemeinschaft. Auf dem Spiel steht
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nicht die Unabhangigkeit, nicht der Foderalismus,
nicht die Souveranitat der Schweiz; auf dem Spiel
steht die Frage, wie wir unsere eigenen schweizeri-
schen Werte und Interessen in der Welt am kliugsten
und wirksamsten behaupten.

Contra: alt Standerat Louis Guisan, Lausanne:

Die Schweiz hat viel zu verlieren, ihre totale Un-
abhangigkeit, die ihr das Vertrauen aller ver-
schafft und nicht zu gewinnen, weil sie weder die
Waffen- noch die Redegewalt besitzt, die als ein-
zige an der Generalversammlung gehort werden.

Was ist die UNO?

1945 ist die UNO als Allianz der Siegerstaaten des
Zweiten Weltkrieges geschaffen worden, im Dienste
der Friedenssicherung. Aus der Einleitung der
Charta wird zitiert:

"Wir, die VoOlker der Vereinten Nationen - fest
entschlossen, kiinftige Geschlechter vor der Geissel
des Krieges zu bewahren, die zweimal zu unseren
Lebzeiten unsagbares Leid liber die Menschheit ge-
bracht hat, unseren Glauben an die Grundrechte des
Menschen, an Wiirde und Wert der menschlichen Per-
sonlichkeit, an die Gleichberechtigung von Mann
und Frau sowie von allen Nationen, ob gross oder
klein, erneut zu bekraftigen, und fir diese Zwecke
Duldsamkeit zu iben und als Nachbarn in Frieden
miteinander zu leben, unsere Krafte zu vereinen,
um den Weltfrieden und die internationale Sicher-
heit Z2uuwahrentve."

Nach der Aufnahme der Feindstaaten und der entkolo-
nialisierten Lander wurde die UNO zur universellen
Volkergemeinschaft, die ungefahr 160 Mitglieder
umfasst. Nur Kleinstaaten wie San Marino, Monaco,
Liechtenstein, der Heilige Stuhl (Vatikanstaat)



	Zur eidgenössischen Volksabstimmung vom 16. März 86 : was bringt ein UNO-Beitritt?

